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Schutzgüter und über-
geordnete Zielvorstellungen 

Status-Quo 
Naturschutzfachliche Zielvor-
stellungen für das Plangebiet 

(Umfeld) Vorgaben/Bestand Bewertung 

Europäische Schutzgebiete Das Plangebiet liegt deutlich außerhalb von europäischen Schutzgebieten (s. Abb. 1) Beachtung des Kohärenzgebo-
tes (s. Kap ASP 

Biotopkartierung Rheinland-
Pfalz (BK RLP) 

Stand 27.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotoptypen(komplexe) ge-
mäß § 30 BNatSchG 

Landschaftsschutzgebiet 
(LSG) 

Naturpark 

Ebenfalls außerhalb, aber angrenzend mit Suchräumen innerhalb des Geltungsbereichs und 
unterhalb (s Abb. 1): Unteres Brexbachtal und unteres Saynbachtal von Sayn bis Rhein-
mündung“ (BK-5511-0537-2006): „Keine Biotope nach den aktuell gültigen Kartierkriterien 
des Biotopkatasters, daher dieser Teil des FFH-Gebietes nur als BK erfasst. Optisch macht 
der Saynbach mit seinen beidseitigen galerieartigen Gehölzbeständen aus Esche, Berg- und 
Spitzahorn sowie Erle und stellenweise Hochstauden einen relativ naturnahen Eindruck, be-
sonders im Bereich des Sayner Schloßparks. Doch der Unterlauf des Saynbaches und des 
Brexbaches (FN6) ist insgesamt durch Altverbau gekennzeichnet, innerhalb der Ortslagen 
von Sayn und Mülhofen relativ stark eingetieft von rinnenartigem gestreckten Charakter. Die 
Gewässerstrukturgütekarte klassifiziert die Fließgewässerstrecken von Brex- und Saynbach 
als sehr stark bis deutlich verändert (Klasse 6 - 4). Der überwiegende Teil ist stark verändert 
(Klasse 5). Vom Saynbach zweigt ein einseitig durch eine Mauer gefasster Mühlengraben 
(FN5) innerhalb der Bebauung ab, der den ehemaligen Hüttenweiher (FF3; NSG) speist. Im 
Bereich des Hüttenweihers stocken an den Ufern des Grabens Erlen und Silberweiden. Der 
Weiher ist ebenfalls von Ufergehölzen gesäumt (…)“ 

Bewertung: Situation unverändert / stark beeinträchtigt / lokale Bedeutung 

Schutzstatus: „NSG, bestehend, Teilfläche, Schutz zur Wiederherstellung einer Lebensge-
meinschaft, Schutz zur Erhaltung von Biotopen bestimmter Arten, Schutz wegen Belebung 
der Landschaft 

--- 

--- 

--- 

 

 

 

 

„Erhalt und Entwicklung eines 
möglichst naturnahen Fließ-
gewässersystems innerhalb eines 
dicht besiedelten Raumes“ 
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Schutzgüter und über-

geordnete Zielvorstellungen 
Status-Quo 

Naturschutzfachliche Zielvor-
stellungen für das Plangebiet 

(Umfeld) Vorgaben/Bestand Bewertung 

Landschaftsbild und  

Erholungsfunktionen 

 

 

Die geplante Bebauung beansprucht die innerörtlich noch erhaltene, punktuell durch Ge-

hölze gegliederte Talaue des Saynbachs. Sie dient vor allem als Sport-, Bolz- und Spiel-

platz, insbesondere für die Bewohner/innen des Kemperhofgeländes. Aber auch Mütter mit 

Kleinkindern nutzen die vorhandenen Wege für einen Spaziergang in diese Ruhezone 

Direkt erschlossen ist der Saynbach nicht, sondern durch einen Zaun abgeteilt. Die übrige 

Fläche des Geltungsbereichs verteilt sich auf Acker, Obstplantagen-Relikten und bauliche 

Anlagen (Hochbau, Parkplatz, Wege) mit umgebendem Parkrasen bzw. Ziergrün und Ge-

hölzen. Der parkartige Bestand mit alten Bäumen zwischen vorhandenen Gebäuden und 

Koblenz-Olpener-Straße ist von der Planung nicht berührt. 

Insgesamt hohe Strukturvielfalt: Bach am Waldrand, südwärts folgt auf der Höhe Offenland 

mit Acker, Grünland-(Brachen) und Kleingehölzen 

Insgesamt mittlere Reliefvielfalt: Das Gelände fällt von der Koblenz-Olpener Straße zum 

eingetieften Saynbach ab. 
Eigenart:  Intensiv genutztes Offenland mit naturnäheren Randstrukturen (hier der Sayn-

bach) 

Insgesamt geringe Natürlichkeit, infolge intensiver Landnutzung, Bebauung/Infrastruktur 
und gewässerbauliche Veränderungen der Gewässermorphologie 

 

Aufwertung der Bachzone durch 

Entwicklung eines naturnahen 

Gewässerrandstreifens 

 
Entwicklung einer naturnahen 
Vernetzungsachse unterhalb der 
Hochspannungsleitung 

 
Zugänglichkeit zum Bach schaf-
fen zur Verbesserung der Naher-
holung, diese aber in gelenkter 
Form (z.B. durch barrierefreien 
Steg (im Hochwasserfall hoch-
klappbar) und Aussichtskanzel) 

 
Erhalt der alten Laubbäume im 
Gelände bzw. Neupflanzung bei 
Abgängigkeit 

 
Ökologische Aufwertung des 
Gartenteichs 
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Schutzgüter und über-

geordnete Zielvorstellungen 
Status-Quo 

Naturschutzfachliche Zielvor-
stellungen für das Plangebiet 

(Umfeld) Vorgaben/Bestand Bewertung 

Naturräumlliche 

Gliederung, Relief 

Das Plangebiet gehört ca. hälftig zu zwei hier aufeinanderstoßende Einheiten:  

Der südwestliche Teil zählt zur Neuwieder Rheintalweitung (291.0). Dabei „handelt es sich um eine ca. 20 km lange und bis 7 
km breite Talebene des Rheins. Am „Deutschen Eck“ in Koblenz mündet die Mosel in den Rhein. Als charakteristische Beson-
derheit weist der Rhein zwischen Koblenz und Neuwied mehrere langgezogene Inseln auf. Der Landschaftsraum ist heute 
durch Bebauung stark geprägt. Die Städte Koblenz, Neuwied und Andernach nehmen große Flächenanteile ein. Die Urbanisie-
rung hat auch die kleineren Orte im Landschaftsraum erfasst, so dass sich beiderseits des Rheins Siedlungsbänder entlang 
der Hauptverkehrsachsen entwickelt haben. In diesem Siedlungsraum sind die Schlösser Koblenz, Neuwied und Engers als 
Baudenkmäler hervorzuheben. Insbesondere im Raum Neuwied-Bendorf-Mülheim weist die Neuwieder Rheintalniederung 
große Abbauflächen (Bims, Kies) mit einer Vielzahl kleinerer und größerer Abgrabungsgewässer und interessanter 
Folgevegetation auf. Die Bereiche außerhalb der Bebauung und der Abbaugebiete sind überwiegend durch Ackerbau 
und Erwerbsobstbau genutzt. Ein solcher größerer zusammenhängender Landschaftskomplex blieb im Bereich Urmitz-
St.Sebastian-Niederwerth erhalten. Kleinflächige Reste der ursprünglichen Auenvegetation sind primär auf den Inseln vorhan-
den. Naturnahe Rheinuferabschnitte prägen die Buhnenfelder bei Kaltenengers und am Weißenthurmer Werth sowie am 
Werthskopf (Niederwerth). Von den Rheinzuflüssen ist der Mühlbach bei Andernach bis zur Mündung naturnah erhalten.“ 

Der nordöstliche Teil gehört zur Einheit „Wollendorf-Gladbacher Beckenhang“ (291.11). Dieser „bildet den sanften, wenig 
markant geformten östlichen Hang des mittelrheinischen Beckens zwischen den Einmündungen von Wied und Sayn-
bach. Die ehemals dörflichen Siedlungen haben sich bedingt durch ihre Nähe zum Verdichtungsraum Koblenz/Neuwied stark 
ausgedehnt und sind teilweise zusammengewachsen. Unter anderem hat sich entlang der Wied ein fast geschlossenes Sied-
lungsband entwickelt. Zwischen Niederbieber und Bendorf ist die Landschaft durch großflächigen Abbau von Bimsstein und 
Kies, z.T. mit dadurch entstandenen Sekundärgewässern oder Trockenvegetation, geprägt. Im unbesiedelten Bereich ist der 
Beckenhang bis auf den Nordwesten mit Ausläufern des Westerwaldes (Oberbieber, Melsbach) durch Offenland geprägt und 
überwiegend ackerbaulich genutzt, aber in Teilbereichen auch vielfältig gegliedert. Besonders bei Altwied, Oberbieber und 
Heimbach-Weis sind noch relativ große Bestände der extensiv genutzten Streuobstgürtel sowie Feldgehölze und Hecken um 
die Ortschaften erhalten geblieben. Bebauungsfrei gebliebene steile Hänge tragen teils Trockenvegetation: bei Vallendar felsi-
ge Halbtrockenrasen, bei Ehren breitstein als Niederwald genutzte Trockenwälder.“ 

mailto:info@klabautschke.eu


  
Schutzgüter und über-

geordnete Zielvorstellungen 
Status-Quo 

Naturschutzfachliche Zielvor-
stellungen für das Plangebiet 

(Umfeld) Vorgaben/Bestand Bewertung 

Geologie und Boden 
Das Grundgestein besteht aus devonischem Schiefer und Grauwacke. 
 
 
Gemäß Geotechnischer Bericht, Kaiser Geotechnik vom 06.02.2019 wurden hier folgende 
Bedingungen angetroffen (nachfolgend Auszug aus dem geotechnischen Bericht):  
 

Geologisch - hydrogeologische Verhältnisse 

 

Erkenntnisse zur Untergrundsituation liegen anhand Geologischer Karten, aus Bo-
denuntersuchungen im näheren Umfeld sowie aus den aktuell am Standort niederge-
brachten Bohrungen vor. 
 
Die geologisch-hydrogeologische Standortsituation stellt sich hiernach wie folgt dar: 

 
Die Basis des Untersuchungsareals wird von Felsgesteinen des Paläozoikums 
eingenommen. Diese wurden jedoch in den Bodenaufschlüssen nicht erreicht. 
 
Über dem Festgestein und dessen Zersatzzone folgen Lockergesteine des Quartärs. 
Diese bestehen aus fluviatilen Sedimenten des Vorfluters „Saynbach“ in Form Kies 
und Auelehm. 

 
Den obersten Profilabschnitt nehmen Auffüllungen bzw. Oberboden ein. 
 

Schutz dieser endlichen Res-
source: durch Vermeidung von 
zusätzlicher Versiegelung, Redu-
zierung der Stoffeinträgen aus 
der Landwirtschaft 
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Schutzgüter und über-

geordnete Zielvorstellungen 
Status-Quo 

Naturschutzfachliche Zielvor-
stellungen für das Plangebiet 

(Umfeld) Vorgaben/Bestand Bewertung 

Klima 
„Das Klima in Bendorf ist warm und gemäßigt. Der Niederschlag in Bendorf ist hoch, auch 
während dem trockensten Monats. Die Klassifikation des Klimas nach Köppen und Geiger 
ist Cfb.  
Die Jahresdurchschnittstemperatur in Bendorf liegt bei 10.1 °C. 639 mm Niederschlag fal-
len im Durchschnitt innerhalb eines Jahres. Für Bendorf gilt Der niederschlagsärmste Mo-
nat ist mit 41 mm der Februar. Mit 65 mm ist der Juni der Monat mit dem meisten Nieder-
schlag im Jahr. Der im Jahresverlauf wärmste Monat ist mit 18.4 °C im Mittel der Juli. Die 
Durchschnittstemperatur ist im Januar am niedrigsten und beträgt 1.5 °C“ (Quelle: 
https://de.climate-data.org/location/22104/)  
Geländeklimatisch handelt es sich bei der Talaue um Flächen, auf denen Frischluft gebildet 
und weitertransportiert werden kann, wobei die bestehende Bebauung bereits als Beein-
trächtigung für diese Klimafunktionen wirken.  

Erhalt der Klimafunktionen, d.h. 
kein oder wenn unvermeidbar, 
möglichst niedriges Querbau-
werk zum Talverlauf, dies insbe-
sondere im Hinblick auf das 
ohnehin bioklimatisch problema-
tische Beckenklima 

mailto:info@klabautschke.eu
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Schutzgüter und über-

geordnete Zielvorstellungen 
Status-Quo 

Naturschutzfachliche Zielvor-
stellungen für das Plangebiet 

(Umfeld) Vorgaben/Bestand Bewertung 

Wasserhaushalt 
Oberflächenwasser  
 
 
 
 
 
 
 

Grundwasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schutzgebiete 

Im Geoportal von Rheinland-Pfalz (http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/2025/), 
Stand 27.06.2018 unter „Geoexplorer“ ist der Saynbach als silikatischer, fein- bis grob-
materialreicher Mittelgebirgsfluss kategorisiert.  

Gemäß Gewässergüte ist er als mäßig belastet eingestuft und bezüglich der Strukturgüte 
als überwiegend sehr stark verändert, der letzte Abschnitt nach der Kurve in Richtung 
Rhein als stark verändert.  

Gemäß Geoportal (s.o.) (Stand 27.06.2018):  

Grundwasserlandschaft: Devonische Schiefer und Grauwacken (s.o.); daher ist mit einer 
geringfügigen Grundwasserführung zu rechnen. 

Auszug aus Geotechnischen Bericht vom 06.02.2019 

Grundwasser wurde zum Zeitpunkt der Geländearbeiten auf Grund der langanhal-
tenden niederschlagsarmen Witterung nur an der Basis der tiefer in den Untergrund 
reichenden Bohrungen in Form von Vernässungen des Bohrgutes festgestellt. Ledig-
lich in der Bohrung RKS 12 wurde das Grundwasser messbar mit einem Flurabstand 
von 5,5 m angetroffen. Die entspricht am Stichtag 27.11.2018 einem Grundwas-
serstand von 64,46 m NN. 
Aufgrund der hydrogeologischen Standortsituation zirkuliert das zusammenhängende 
Grundwasser im Untersuchungsgebiet erfahrungsgemäß in den vergleichsweise gut 
durchlässigen fluviatilen Kiesen des Saynbaches, die hydrogeologisch als stark 
durchlässige Porengrundwasserleiter einzustufen sind. 
Das Grundwasser kommuniziert in Untersuchungsgebiet mit dem Saynbach, so dass 
sich die Grundwasserstände mit gewissen Verzögerungen an die Vorflutwasserstände 
des Saynbaches angleichen. 

Im Bereich der Koblenz-Olpener-Straße sind Querbauwerke dargestellt. 
Trinkwasserschutzgebiet mit RVO ist Abbildung 2 zu entnehmen. 
Durch RVO verbindlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet (§ 83 Abs. 1 + 2 LWG),  
s. Abbildung 3. 

 
Förderung einer naturnahen 
Gewässerentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vermeidung bzw. Kompensation 
von Neuversiegelung 
Schutzmaßnahmen während der 
Bauarbeiten 
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Geschützte Art  
Gebietsstatus 

Optimal-Lebensraum 
(Habitatmuster) 

Vorhabenbedingte Wirkprognose im Hinblick auf Vermeidungs- (VM) und Schutzmaß-
nahmen (SM) 

Relevanz 

Streng geschützte Arten, zugleich Arten des Anhang IV der FFH-Rlichtlinie 

Fledermäuse  
(Chiroptera) 

Insektenreiches Jagdgebiet im 
strukturreichen Offenland, z.T. 
auch im Wald; Schlaf- und 
Brutplätze in Baumhöhlen, 
Felsspalten, Gebäuden 

Eine Teilnutzung des Geltungsbereichs ist nicht 
auszuschließen. 

Eine bauliche Inanspruchnahme greift in diese 
Funktion ein, wobei die intensive Nutzung die Habi-
tatqualität derzeit stark einschränkt.  

Eine teilweise bauliche Inanspruchnahme, begleitet 
von Aufwertungsmaßnahmen kann die Belange 
sichern. 

A) Erhalt von Abstandsfläche zum Bach und 
Entwicklung als strukturreicher gestaffelter Ufer-
saum sowie Extensivgrünland und artenreiche 
Säumen sowie Kleingehölze, um die Nahrungs-
qualität zu verbessern und damit mögliche Flä-
chenverluste durch Bebauung und private gärt-
nerische Nutzung zu kompensieren. 

B) Schutzmaßnahmen während der Bauphasen 
(Gehölz- und Vegetationsschutz) 

Bei Einhaltung 
der nebenste-
henden Maß-
nahmen kann 
das Störverbot 
eingehalten 
werden. 

Prüfung der nach europäischem Recht geschützten Vogelarten, für die ein Nachweis aus den genannten Quellen vorliegt,  

Nachweise aus eigenen Erhebungen (Herbst 2015) sind graphisch hervorgehoben  (NG = Nahrungsgast, (BV = Brutverdacht) 

Streng geschützte Arten (Störverbot) 

Greifvögel wie 

Mäusebussard (Bu-
teo buteo) 

Strukturreiche Kulturlandschaft:  
großräumige Inanspruchnahme 

Eine gelegentliche Nutzung des Offenlands im 
Geltungsbereich ist als Teilnahrungsraum ist nicht 
auszuschließen. Insbesondere kurzrasiges Grün-
land ist während der Aufzucht von Jungen ein 
wichtiges Element des Jagdgebietes. In Anbetracht 
der Größe des Aktionsradius ist der Verlust grund-
sätzlich vernachlässigbar. Aber im Hinblick auf den 
anhaltenden Flächenverbrauch sind Maßnahmen 
wie das Freihalten von einer bachbegleitenden 
Grünzone – was auch dem Hochwasserschutz 
dient – zwingend notwendig.  

s.A): insbesondere das Extensivgrünland mit 
Teilmahd im Sommer und Pflanzung von Bäu-
men, die auch als Ansitzwarten dienen können 

s. B) 

Bei Einhaltung 
der nebenste-
henden Maß-
nahmen kann 
das Störverbot 
eingehalten 
werden. 

Grünspecht (Picus 
viridis) 

Waldrandbereich mit Grünland, 
Streuobstwiesen 

Eine gelegentliche Nutzung des Grünlands im 
Geltungsbereich ist als Teilnahrungsraum ist nicht 
auszuschließen, wobei die intensive Nutzung die 
Habitatqualität derzeit stark einschränkt. Eine teil-
weise bauliche Inanspruchnahme, begleitet von 
Aufwertungsmaßnahmen kann die Belange sichern. 

s. A): insbesondere das Extensivgrünland 

s. B) 

Bei Einhaltung 
der nebenste-
henden Maß-
nahmen kann 
das Störverbot 
eingehalten 
werden. 
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Besonders geschützte Vogel-Arten (Zugriffsverbot) 

Graureiher (Ardea 
cinerea): Nahrungs-
gast im Saynbach 

Naturnahe Gewässer 

im Winterhalbjahr Nahrungs-
gast auf Kulturflächen 

Eine gelegentliche Teilnutzung ist nicht auszu-
schließen. Eine teilweise bauliche Inanspruchnah-
me, begleitet von Aufwertungsmaßnahmen würde 
die Belange sichern. 

s. A): insbes. die Kombination aus Gehölzpflan-
zungen und strukturreiches Offenland mit som-
merlichen Mahdflächen 

s. B) 
 
 
 

Bei Einhaltung 
der nebenste-
henden Maß-
nahmen kann 
das Störverbot 
eingehalten 
werden. 

Bachstelze (Motacilla 
alba) 
Star (Sturnus vulgaris) 
 

Rabenkrähe (Corbus 
corone): Rufnachweis 
im Park (außerhallb) 

Strukturreiche Kulturlandschaft Eine gelegentliche Teilnutzung ist nicht auszu-
schließen. Eine teilweise bauliche Inanspruchnah-
me, begleitet von Aufwertungsmaßnahmen würde 
die Belange sichern.  

s. A): insbes. die Kombination aus Gehölzpflan-
zungen und strukturreiches Offenland mit som-
merlichen Mahdflächen 

s. B) 
 
 
 
 

Bei Einhaltung 
der nebenste-
henden Maß-
nahmen kann 
das Störverbot 
eingehalten 
werden. 

Mönchsgrasmücke 

(Sylvia atricapilla), 

Rotkehlchen (Eritha-

cus rubecula): BV in 

Ufergehölz und Baum-

gruppe 

Zaunkönig (Troglody-

tes troglodytes): BV in 

Ufergehölz und Park, 

außerhalb d. Gel-

tungsbereichs 

Wälder mittlerer Standorte 

 

 

 

Laub- und Mischwald feuchter 

Standorte mit üppiger, hoher 

Krautschicht 

Bei Erhalt und Aufwertung von Uferzone sowie 

Schaffung von Vernetzungsband mit standorttypi-

schen Gehölzen, ist eine teilweise bauliche Inan-

spruchnahme kompensierbar.  

s. A): insbes. Gehölzpflanzungen 

s. B) 

Bei Einhaltung 
der nebenste-
henden Maß-
nahmen kann 
das Störverbot 
eingehalten 
werden. 
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Ringeltaube (Colum-

ba palumbus): 

Überflieger in Richtung 

Saynbach 

Waldrandstrukturen mit hohen 

Bäumen 

Eine gelegentliche Teilnutzung ist nicht auszu-
schließen. Eine teilweise bauliche Inanspruchnah-
me, begleitet von Aufwertungsmaßnahmen würde 
die Belange sichern.  

s. A): insbes. Gehölzpflanzungen 

s. B) 

Bei Einhaltung 
der nebenste-
henden Maß-
nahmen kann 
das Störverbot 
eingehalten 
werden. 

Türkentaube (Strep-

topelia decaocto): 

Rufnachweis in Ufer-

gehölz und Park 

Siedlungsfolger Eine gelegentliche Teilnutzung ist nicht auszu-
schließen. Eine teilweise bauliche Inanspruchnah-
me, begleitet von Aufwertungsmaßnahmen würde 
die Belange sichern.  

s. A): insbes. die Kombination aus Gehölzpflan-
zungen und strukturreiches Offenland mit som-
merlichen Mahdflächen 

s. B) 

Bei Einhaltung 
der nebenste-
henden Maß-
nahmen kann 
das Störverbot 
eingehalten 
werden. 

Amsel (Turdus meru-

la): BV in Ufergehölz, 

Baumgruppen 

Elster (Pica pica): 

Nahrungsgast  

Ubiquisten Eine gelegentliche Teilnutzung ist nicht auszu-
schließen. Eine teilweise bauliche Inanspruchnah-
me, begleitet von Aufwertungsmaßnahmen würde 
die Belange sichern.  

s. A): insbes. die Kombination aus Gehölzpflan-
zungen und strukturreiches Offenland mit som-
merlichen Mahdflächen 

s. B) 

Bei Einhaltung 
der nebenste-
henden Maß-
nahmen kann 
das Störverbot 
eingehalten 
werden. 
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